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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §21;

1. EStG 1988 § 21 heute

2. EStG 1988 § 21 gültig ab 30.10.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 103/2019

3. EStG 1988 § 21 gültig von 30.07.1988 bis 29.10.2019

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2006/15/0093

Rechtssatz

Als land- und forstwirtschaftliche Nebentätigkeit wird eine an sich nicht land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit

angesehen, die wegen ihres engen Zusammenhangs mit der Haupttätigkeit und wegen ihrer untergeordneten

wirtschaftlichen Bedeutung in der land- und forstwirtschaftlichen Haupttätigkeit aufgeht, sodass die gesamte Tätigkeit

des Land- oder Forstwirts nach der VerkehrsauAassung trotz dieser Nebentätigkeit als land- und fortwirtschaftlich

anzusehen ist. Die wirtschaftliche Unterordnung ist nach dem Gesamtbild der Verhältnisse zu beurteilen und muss

sowohl hinsichtlich der Zweckbestimmung - die Nebentätigkeit darf keinen eigenständigen Tätigkeitszweck annehmen,

sondern darf lediglich als AusCuss der land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit anzusehen sein - als auch hinsichtlich

des wirtschaftlichen Umfangs vorliegen (vgl. Hofstätter Reichel, Die Einkommensteuer - Kommentar, § 21 Tz 16, mit

Hinweisen auf die hg. Rechtsprechung).Als land- und forstwirtschaftliche Nebentätigkeit wird eine an sich nicht land-

und forstwirtschaftliche Tätigkeit angesehen, die wegen ihres engen Zusammenhangs mit der Haupttätigkeit und

wegen ihrer untergeordneten wirtschaftlichen Bedeutung in der land- und forstwirtschaftlichen Haupttätigkeit aufgeht,

sodass die gesamte Tätigkeit des Land- oder Forstwirts nach der VerkehrsauAassung trotz dieser Nebentätigkeit als

land- und fortwirtschaftlich anzusehen ist. Die wirtschaftliche Unterordnung ist nach dem Gesamtbild der Verhältnisse

zu beurteilen und muss sowohl hinsichtlich der Zweckbestimmung - die Nebentätigkeit darf keinen eigenständigen

Tätigkeitszweck annehmen, sondern darf lediglich als AusCuss der land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit anzusehen

sein - als auch hinsichtlich des wirtschaftlichen Umfangs vorliegen vergleiche Hofstätter Reichel, Die Einkommensteuer

- Kommentar, Paragraph 21, Tz 16, mit Hinweisen auf die hg. Rechtsprechung).
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